
 

Grosser Gemeinderat 

 

Motion 
 
 
betreffend  Transparenz bei Aufträgen an Dritte für Studien, Planungen und 

Gutachten  
 
 
eingereicht von:  Romana Heuberger, namens der FDP-Fraktion, Michael Gross, namens 

der SVP-Fraktion, Zeno Dähler, namens der CVP/EDU-Fraktion, Reto 
Diener namens der Grüne/AL-Fraktion, Markus Nater namens der GLP 

 
am: 1. Oktober 2020 
 
Anzahl Mitunterzeichnende: 31    Geschäftsnummer: 2020.104 
 
 
 
Antrag 
 
Der Stadtrat wird beauftragt, dem grossen Gemeinderat eine Änderung der Informations-ver-
ordnung vom 26. August 2019 vorzulegen, wonach für die Öffentlichkeit freigegebene Stu-
dien, Planungen und Berichte auf der Webseite der Stadt Winterthur mit folgenden Angaben 
publiziert werden:  
 

o Auftraggeber  
o Kurzangabe über die Aufgabenstellung 
o Vergabetermin 
o Abgabetermin der externen Dienstleister 
o Eingangsdatum 
o Freigabetermin durch den Stadtrat, allenfalls Kurzbegründung im Sinne von § 23 

IDG betreffend enthaltende Einschränkungen der Veröffentlichung 
o Link zum Download der Datei 

 
 

Begründung 
Die Kantonsverfassung, die in der Volksabstimmung vom 27. Februar 2005 angenommen 
wurde, gewährleistet in Artikel 17 das Grundrecht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten. 
Auch die Verpflichtung der Behörden, die Öffentlichkeit von sich aus über ihre Tätigkeiten zu 
informieren, ist in der neuen Kantonsverfassung verankert (Art. 49). Das IDG bezweckt, das 
das Handeln der öffentlichen Organe unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte transparent 
zu gestalten und damit die freie Meinungsbildung und die Wahrnehmung der demokratischen 
Rechte zu fördern sowie die Kontrolle des staatlichen Handelns zu erleichtern (§ 1 Abs. 2 
IDG). Allen Personen steht das Recht zu, ohne Interessennachweis Zugang zu den bei ei-
nem öffentlichen Organ vorhandenen Informationen zu erhalten, sofern keine gesetzlichen 
Bestimmungen oder überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen (§ 20 
Abs. 1 IDG).  
  



 

 
In verschiedenen Departementen der Stadt werden Studien, Planungen und Gutachten in 
Auftrag gegeben. Bei den Resultaten handelt es sich um „bei einem öffentlichen Organ vor-
handene Informationen“ nach § 20 Abs. 1 IDG. Spätestens nach Eingang der Resultate ge-
hören auch die Aufträge dazu. Sowohl für die Aufträge wie auch die Resultate besteht ein 
Anspruch auf Informationszugang. Gründe, um diesen Anspruch einzuschränken, sind nicht 
ersichtlich. Denkbar wäre – neben der Wahrung von Persönlichkeitsrechten, die bei Gutach-
ten, Studien etc. zumeist keine Rolle spielen – allenfalls eine Beeinträchtigung des freien 
Meinungs- und Willensbildungsprozesses der zuständigen Behörde. Der Stadtrat hat in sei-
ner Antwort auf die Schriftliche Anfrage GGR-Nr. 2020.44 dieses Argument nicht erörtert, 
möglicherweise weil er die Ansicht der Motionäre teilt, dass eine frühzeitige Bekanntgabe 
von Gutachten, Studien etc. den politischen Meinungsbildungsprozess verbessern und nicht 
beeinträchtigen würde. 
 
In nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verwaltungs- und Verwaltungsjustizverfahren richtet 
sich das Recht auf Zugang zu Information nach dem massgeblichen Verfahrensrecht (§ 20 
Abs. 3 IDG). Beispielsweise ist bei Verfahren nach Strassengesetz jedermann berechtigt, 
eine Einwendung einzureichen (§ 13 Strassengesetz). Studien, Gutachten etc. sind deshalb 
allen Personen zugänglich zu machen, damit diese sachgerecht Einwendungen machen 
können. 
 
In der Informationsverordnung der Stadt Winterthur soll verbindlich festgelegt werden, dass, 
wann und in welcher Form die Studien, Planungen und Gutachten auf der Webseite der 
Stadt Winterthur zu publizieren sind. Der Stadtrat lehnt in seiner Antwort auf die Schriftliche 
Anfrage GGR-Nr. 2020.44 die Veröffentlichung ab, da eine solche Liste einen unverhältnis-
mässigen Aufwand generieren würde. Dies trifft nicht zu. Der Aufwand, um eine Studie zu 
erteilen (Aufgabenbeschrieb, Suche nach einem Auftragnehmer, Offerten einholen, Ent-
scheid treffen, ausgewähltes Büro informieren und briefen, Zeitplan abmachen etc.) ist er-
heblich. Den Auftrag noch in einer Liste zu erfassen und die Studien, Planungen und Gut-
achten zum Download bereitzustellen, stellt nur mehr einen unbedeutenden Zusatzaufwand 
dar.  



Vorstoss-Rückseite   Nr. 2020.104 
 

einge- 
sehen: 

              Mitunterzeichnende (X): einge- 
sehen: 

                Mitunterzeichnende (X): 

√ D. Altenbach (SP)  √ T. Brütsch (SVP) X 

-- B. Bosshard (SP)  √ G. Gisler-Burri (SVP) X 

√ C. Bozzi-Brunel (SP)  √ M. Gross (SVP)  

√ A. Erismann (SP)  √ Ch. Hartmann (SVP) X 

√ B. Helbling-Wehrli (SP)  √ D. Oswald (SVP) X 

√ L. Jacot-Descombes (SP)  √ D. Pezzotta (SVP) X 

√ R. Kappeler (SP)  √ M. Reinhard (SVP) X 

√ R. Keller (SP)  √ M. Wegelin (SVP) X 

-- F. Künzler (SP)  √ T. Weiler (SVP) X 

-- F. Landolt (SP)  √ Th. Wolf (SVP) X 

√ P. Schoch (SP)  √ M. Wäckerlin (PP) X 

√ D. Siegmann (SP)     

√ M. Sorgo (SP)  √ U. Bänziger (FDP) X 

-- M. Steiner (SP)  -- Y. Gruber (FDP)  

-- S. Stierli (SP)  √ F. Helg (FDP) X 

-- G. Stritt (SP)  √ R. Heuberger (FDP)  

√ Ph. Weber (SP)  √ U. Hofer (FDP) X 

√ B. Zäch (SP)  √ Th. Leemann (FDP) X 

   √ Ch. Maier (FDP) X 

√ R. Diener (Grüne)  √ R. Perroulaz (FDP) X 

√ K. Frei Glowatz (Grüne) X √ A. Rellstab-Schneider (FDP) X 

√ Ch. Griesser (Grüne) X    

√ M. Tüfekci (Grüne) X √ M. Della Vedova (GLP) X 

√ N. Wenger (Grüne) X √ U. Glättli (GLP) X 

√ K. Gander (AL)  √ A. Gütermann (GLP) X 

√ R. Hugentobler (AL) X √ S. Kocher (GLP) X 

   √ M. Nater (GLP)  

√ M. Bänninger (EVP)  √ A. Steiner (GLP) X 

√ B. Huizinga (EVP)  √ M. Zehnder (GLP) X 

√ F. Kramer-Schwob (EVP)     

√ D. Roth-Nater (EVP)  √ A. Geering (CVP) X 

   √ I. Kuster (CVP) X 

   √ A. Zuraikat (CVP) X 

   √ Z. Dähler (EDU)  
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